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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1997

Norm

BWG §23 Abs7

Rechtssatz

Das in § 23 Abs 7 BWG de2nierte Ergänzungskapital entspricht im wesentlichen der bisherigen Rechtslage (§ 12 Abs 7

KWG 1986), sodaß die Vereinbarung von Ergänzungskapital weiterhin keinen Formvorschriften unterliegt, sodaß es zu

dessen Begründung nur der ausdrücklichen rechtsgeschäftlichen Einigung über die Widmung des eingezahlten

Betrages als Ergänzungskapital bedarf.
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